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Gleicher Einsatz, gleiche Rechte

Fir die bundesweite
Helfergleichstellung

Wir setzen uns dafur ein, dass ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bundesweit in
Hilfsorganisationen wie dem DRK rechtlich mit den Einsatzkraften der Freiwilligen
Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk gleichgestellt werden.

Was bedeutet Helfergleichstellung?

Helfergleichstellung ist ein zentrales Anliegen, das auf die rechtliche Gleichstellung der
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Hilfsorganisationen wie dem DRK mit den
Einsatzkraften der Feuerwehr und dem THW abzielt. Gerade in herausfordernden
Situationen wie einer Flutkatastrophe ist es essenziell, gleiche Rechte und Leistungen fur
alle ehrenamtlichen Einsatzkrafte im Bevolkerungsschutz sicherzustellen.

Helfergleichstellung im Bevélkerungsschutz

Der Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland wird zu Uber 90 Prozent von
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen und die Bewaltigung von Krisenlagen
erfordert das Zusammenwirken ehrenamtlicher Einsatzkrdfte verschiedener
Organisationen.

Die Herausforderung liegt in der unterschiedlichen Regelung zur Freistellung von
ehrenamtlichen Helfenden von ihrer reguldren Arbeit. Freistellung sowie die mogliche
Kompensation fur Arbeitnehmer und Selbststandige sind nur in einigen Bundeslandern
fur die helfenden Organisationen einheitlich geregelt. Das fuhrt zu Ungleichheiten und
Unsicherheiten. Auch bei Schadens- und Ausgleichsansprichen sowie sozialen
Absicherungen gibt es im Bundesgebiet uneinheitliche Vorgaben.

Die gesetzlichen Regelungen im Bereich des Bevolkerungsschutzes in Deutschland
folgen dem foderalen Staatsaufbau, wie er im Grundgesetz vorgesehen ist. Die
Zustandigkeiten sind zwischen Bund und Landern aufgeteilt. Wahrend der Bund allein fur
den Schutz der Zivilbevolkerung im Verteidigungsfall verantwortlich ist (gemaB Art. 73 Nr.
1 GG), obliegt die Gesetzgebungskompetenz fur die meisten anderen Aufgaben der
Gefahrenabwehr den Landern.
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Unsere Forderung

Einsatzkrafte der Hilfsorganisationen brauchen eine flachendeckende Gleichstellung zu
anderen Einsatzkraften (THW, Feuerwehren) im Hinblick auf rechtliche
Freistellungsanspriche, Ersatzleistungen und soziale Absicherung — auch fur Aus- und
Fortbildung sowie Ubungen und in den Einsatzfillen ohne Feststellung des
Katastrophenfalles.

Bei Uberdrtlichen Einsatzen dirfen keine unterschiedlichen Regelungen flur Einsatzkrafte
der Hilfsorganisationen mehr gelten. Die Unterschiede wirken sich zum Teil negativ auf
die Zusammenarbeit der anerkannten Hilfsorganisationen und staatlichen Akteure in
Einsatzlagen aus. Die fehlende Gleichbehandlung beeintrachtigt das reibungslose
Zusammenwirken der verschiedenen Organisationen, die gemeinsam Krisen bewaltigen.
Daher ist eine bundeseinheitliche Regelung notwendig, um eine gerechtere und
effektivere Unterstitzung fur alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im
Bevolkerungsschutz sicherzustellen.

Ubersicht zu den landesrechtlichen Regelungen fiir Einsatzkrifte in den
Hilfsorganisationen

e Baden-Wurttemberg (Landeskatastrophenschutzgesetz BW LKatSG §13)

e Bayern (Bayerisches Katastrophenschutzgesetz BayKSG Art. 17)
e Berlin (Katastrophenschutzgesetz KatSG § 22 Abs. 2)

e Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz BbgBKG
§19)

e Bremen (Bremisches Hilfeleistungsgesetz BremHilfeG § 52)

e Hamburg (Hamburgisches Katastrophenschutzgesetz § 24, 24a)

e Hessen (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz HBKG §39)

e Mecklenburg-Vorpommern (Landeskatastrophenschutzgesetz LKatSG M-V § 17)
e Niedersachsen (Niedersachsisches Katastrophenschutzgesetz NKatSG § 17)

e Nordrhein-Westfalen (Gesetz Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz BHKG 8§20, 21

e Rheinland-Pfalz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz LBKG §18)
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file:///C:/Users/behnkea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NPD7C2JM/Landesrecht%20BW%20LKatSG%20|%20Landesnorm%20Baden-Württemberg%20|%20Gesamtausgabe%20|%20Gesetz%20über%20den%20Katastrophenschutz%20(Landeskatastrophenschutzgesetz%20-%20LKatSG)%20in%20der%20Fassung%20vom%2022.%20November%201999%20|%20gültig%20ab:%2028.07.1999%20(landesrecht-bw.de)
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG
https://www.gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-KatSchGBE2021rahmen
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgbkg
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-hilfeleistungsgesetz-bremhilfeg-vom-21-juni-2016-85570?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-KatSchGHApELS
https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2022-02/HBKG%20idF%20vom%2030-09-2021.pdf
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-KatSchGMV2016rahmen
https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=168415658295932169&sessionID=11557323331701388142&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=173100,19
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=61120160624160758031
https://bks-portal.rlp.de/sites/default/files/og-group/48/dokumente/LBKG_Ausgabe_17Juni2025.pdf
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e Saarland (Gesetz Uber den Brandschutz, die Technische Hilfe und den
Katastrophenschutz im Saarland SBKG §25)

e Sachsen (Sachsisches Gesetz uber den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz SachsBRKG §8 61, 62)

e Sachsen-Anhalt (Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt KatSG-
LSA 8§88 14, 14a)

e Schleswig-Holstein (Landeskatastrophenschutzgesetz LKatSG §13)

e Thuringen (Thuringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz ThurBKG §19)


https://www.saarland.de/mibs/DE/institution/landesfeuerwehrschule/service/downloads/Gesetz_SBKG_2015.html
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4911-SaechsBRKG
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-KatSchGST2002rahmen
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-KatSchGSHrahmen
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-Brand_KatSchGTH2008V6IVZ
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Helfergleichstellung nach
Bundesland

Bundesland Freistellungsanspruch Lohnfortzahlung zusatzlicher Versicherungsschutz
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B Gleichstellung zu THW/FF erreicht
Teilweise gegeben




Legende: Erlauterungen fur die Tabelle

Keine Gleichstellung zu THW/FF: Es gibt keine rechtlichen Regelungen, die
ehrenamiliche Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen den
Einsatzkraften des Technischen Hilfswerks (THW) und der Freiwilligen Feuerwehr (FF)
gleichstellen.

Gleichstellung zu THW/FF erreicht: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der
anerkannten Hilisorganisationen sind rechtlich gleichgestellt mit den Einsatzkraften
des Technischen Hilfswerks (THW) und der Freiwilligen Feuerwehr (FF). Dies umfasst
einheitliche Regelungen hinsichtlich Freistellung, Versicherungsschutz und Entgeltfort-
zahlung, die eine faire Behandlung aller ehrenamtlichen Einsatzkrafte sicherstellen.

Teilweise gegeben: Es gibt teilweise Regelungen die die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer der anerkannien Hilfsorganisationen den Einsatzkréften des Technischen
Hilfswerks (THW) und der Freiwilligen Feuerwehr (FF) gleichstellen. Einige Aspekte wie
Freistellung oder Versicherungsschutz sind geregelt, jedoch bestehen noch Liacken in
der vollstdndigen Gleichstellung. Und/oder die Umsetzung der Regelungen ist
mangelhaft.
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